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I. Rechtliche Grundlagen

Die Verpflichtung zur Führung eines Kriegswaffenbuches einschließlich der damit 
verbundenen inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben/Anforderungen ergibt sich aus

° § 12 Abs. 2 und 5 des Gesetzes über die Kontrolle
   von Kriegswaffen vom 20.04.1961 (KWKG)

   und

° §§ 9 bis 11 der Zweiten Verordnung zur Durch-
   führung des Gesetzes über die Kontrolle von
   Kriegswaffen vom 01.06.1961 (2. DVO/KWKG).

HINWEIS / BEACHTE ! Maßgebliches Kriterium für die Begründung einer
Buchführungs- und Meldepflicht im Sinne der o. a.
Rechtsnormen ist das Ausüben der unmittelbaren
Sachherrschaft (= tatsächliche Gewalt im Sinne von
§ 2 Abs. 2 KWKG) über einen als Kriegswaffe einge-
stuften Gegenstand.
Etwaige Eigentumsverhältnisse, Art, Umfang sowie die
Zweckbestimmung im Umgang mit kriegswaffenpflich-
tigen Gegenständen sind hierfür unerheblich.
Insofern ist auch derjenige Adressat der o. g. Pflichten,
der ohne die erforderliche Genehmigung nach dem
KWKG oder im Zuge einer gesetzlich oder in anderer
Form festgelegten Befreiung (vgl. hierzu Teil IV, Ab-
schnitt C, Ziffer 1.a) von einem Genehmigungserfor-
dernis nach dem KWKG Umgang mit Kriegswaffen hat.
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II. Pflichtenkatalog

A. Form und inhaltliche Gestaltung des Kriegswaffenbuches

   1. Für jeden Waffentyp ist ein besonderes Blatt mit der Nummer der Kriegswaffenliste
(KWL-Nr.) anzulegen (§ 9 Abs. 2 der 2. DVO/KWKG).

Unter Waffentyp im Sinne von § 9 Abs. 2 der 2. DVO/KWKG ist die Unterart einer
Kriegswaffe derselben KWL-Nr. zu verstehen, die mit einer eigenständigen und insofern
von anderen (vergleichbaren) Waffensystemen unterscheidbaren Produktbezeichnung
geführt wird. Die Zuordnung zu einer gemeinsamen Position/Gattung innerhalb der
Kriegswaffenliste ist hierfür unerheblich.

BEISPIEL: Kampfpanzer Leopard I / Leopard II

Für die unter der Nr. 24 der Kriegswaffenliste erfassten Fahrzeuge sind in Anlehnung
an die o. g. Definition jeweils getrennt voneinander Kriegswaffenbuchblätter anzulegen.

 2. Als buchungspflichtige Vorgänge sind jede Bestandsveränderung und der Bestand an
den Meldestichtagen im Kriegswaffenbuch zu dokumentieren (§ 9 Abs. 1 Satz 1 der 2.
DVO/KWKG).

 2.1 Bei Bestandsveränderungen (Zu- und Abgängen von Kriegswaffen) sind nach § 9
Abs. 4 der 2. DVO/KWKG grundsätzlich folgende Angaben einzutragen:

- Laufende Nummer und Tag der Eintragung,
- Stückzahl,
- Waffennummer (sofern im Rahmen einer Bestandsveränderung
  mehrere Waffen betroffen sind, können die Waffennummern
  unter Hinweis auf die Buchungszeile auf der Rückseite des Buch-
  blatts oder als Anlage aufgeführt werden),
- Name der Genehmigungsbehörde und Nummer der Genehmigungsurkunde;
  die Angabe der Genehmigungsbehörde/Genehmigungsnummer
  in Kurzform, z. B. BMWi ( = Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)
  x (Nummer) / y (Jahr) ist ausreichend,
- Name und Anschrift des Herstellers (nur in den Fällen einer Herstellung
  nach § 2 Abs. 1 KWKG),
- Name und Anschrift desjenigen, der die tatsächliche Gewalt
  überlassen oder erworben hat,
- Tag des Zugangs/Abgangs (= Tag der Bestandsveränderung)
  oder Tag des Beförderns,
- Name und Anschrift des Beförderers/der Beförderer,
- Beförderungsmittel.
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Entsprechend der dem Buchungsvorgang zugrundeliegenden
Bestandsveränderung sind zusätzlich

- der Grund des Zugangs (Herstellung einschließlich Umbau und
  Wiedergewinnung; Remontage; dauernder, vorübergehender oder
  genehmigungsfreier Erwerb; Einfuhr; Lagerwechsel,
  sonstige Gründe) oder

- der Grund des Abgangs (Zerlegung/Demontage; dauernde,
  vorübergehende oder genehmigungsfreie Überlassung; Ausfuhr;
  Lagerwechsel; Verschuss; sonstige Gründe) im Kriegswaffen-
  buch einzutragen.

 2.2 An den Meldestichtagen (31.03./30.09. eines jeden Jahres)
sind nach § 9 Abs. 5 der 2. DVO/KWKG folgende Angaben
einzutragen:

- Laufende Nummer und Tag der Eintragung,
- Stückzahl.

HINWEIS / BEACHTE ! In Ergänzung zu den vorgenannten Daten sollte als
erläuternder Hinweis der Vermerk ".... Bestand zum
Meldestichtag ...." in dem Kriegswaffenbuchblatt auf-
geführt werden.

   3. Die Eintragungen sind unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Verzögern, vorzunehmen
(§ 9 Abs. 1 Satz 2 der 2. DVO/KWKG). Dabei wird seitens der Überwachungsbehörde
ein Zeitraum von bis zu 3 Werktagen ab dem Eintritt des buchungspflichtigen Vorgangs
noch als unverzügliche Buchführung anerkannt.

HINWEIS / BEACHTE ! Sofern der Eintritt des buchungspflichtigen Ereignisses
(= Tag der  Bestandsveränderung) sowie der Melde-
stichtag 31.03./ 30.09. eines jeden Jahres auf einen
Sonn- oder Feiertag / arbeitsfreien Tag fallen sollte,
kann die Eintragung innerhalb der nächsten darauffol-
genden 3 Arbeitstage vorgenommen werden. Vordatie-
rungen sind demgegenüber nicht zulässig.

Im Rahmen örtlicher Betriebsprüfungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (§ 14 Abs. 3 KWKG) müssen aus dem Kriegswaffenbuch der aktuelle Bestand
an Kriegswaffen und die bis dahin erfolgten Bestandsveränderungen jederzeit ersichtlich
und nachvollziehbar sein.

   4. Bei der Buchführung dürfen keine Zwischenräume (Leerzeilen) gelassen werden. Sofern
bei den Eintragungen einzelne Angaben nicht gemacht werden können, ist dies unter
Angabe der Gründe zu vermerken (§ 9 Abs. 6 der 2. DVO/KWKG).
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BEISPIEL:     Erwerb von Kriegswaffen von Dienststellen der Bundeswehr
                       zur Instandsetzung

In diesen Fällen findet die Befreiungsnorm des § 5 Abs. 3 Nr. 2 KWKG Anwendung.
Eine Genehmigungspflicht nach § 2 Abs. 2 KWKG besteht nicht. Anstelle der Geneh-
migungsangabe ist daher in den Spalten 7/8 der Hinweis "..... genehmigungsfrei ....."
einzutragen.

HINWEIS / BEACHTE ! Für Fallgestaltungen, in denen eine Beschreibung im
Sinne der Bestimmung des § 9 Abs. 6 der 2.
DVO/KWKG schwierig oder nur mit einem hohen Bu-
chungsaufwand möglich ist, kann aus Gründen der
Verwaltungsvereinfachung der Vermerk "entfällt" oder
alternativ das Symbol "  -  " im Kriegswaffenbuch ein-
getragen werden. (Beispiel: Im Rahmen einer Herstel-
lung gibt es kein Beförderungsmittel und keinen Beför-
derer).

   5. In dem Kriegswaffenbuch darf nicht radiert und keine Eintragung unleserlich gemacht
werden (§ 9 Abs. 1 Satz 3 der 2. DVO/KWKG).

Fehlerhafte Buchungen (z.B. unrichtige Angabe der Genehmigungsbehörde, Genehmi-
gungsnummer oder Stückzahl) können korrigiert werden. Die ursprüngliche Eintragung
ist unter Beachtung der Bestimmung des § 9 Abs. 1 Satz 3 der 2. DVO/KWKG durchzu-
streichen. Die Korrektur ist von dem Korrigierenden mit Namenszeichen und Datum zu
kennzeichnen.

Bei umfangreichen Änderungen ist die entsprechende Seite des Kriegswaffenbuches
neu zu schreiben.
Das korrigierte Kriegswaffenbuchblatt ist mit Datum/Unterschrift als ungültig zu kenn-
zeichnen und in den KWKG-Unterlagen aufzubewahren.

HINWEIS / BEACHTE ! Wird für im Kriegswaffenbuch dokumentierte Bu-
chungsvorgänge, die dem BAFA bereits im Rahmen
der Stichtagsmeldung übersandt wurden, nachträglich
Korrekturbedarf festgestellt (z. B. fehlerhafte Eintra-
gung der Waffennummer), sind die Korrekturen in der
vorgenannten Form vorzunehmen.
Das BAFA ist im Rahmen der nächsten Bestandsmel-
dung nach § 12 Abs. 5 KWKG durch die Übersendung
einer Kopie des korrigierten Buchblatts hierüber zu
unterrichten.

   6. Wird das Kriegswaffenbuch mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung geführt, so
sind die Datensätze mit den für das Kriegswaffenbuch erforderlichen Angaben unver-
züglich zu speichern (vgl. Teil II, Abschnitt A, Ziffer 2 und 3 dieses Merkblatts) und
fortlaufend zu nummerieren.
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Buchungspflichtige Eintragungen sind, analog der manuellen Kriegswaffenbuchführung,
unter Beachtung der Vorgaben von § 9 Abs. 6 der 2. DVO/KWKG (vgl. Teil II, Abschnitt
A, Ziffer 4 dieses Merkblatts) bis zur letzten Buchungszeile vorzunehmen.

HINWEIS / BEACHTE ! Ungeachtet des anlässlich von örtlichen Betriebsprü-
fungen durch  den jeweiligen BAFA-Mitarbeiter ange-
brachten Prüfersiegels sind die weiteren Buchungssät-
ze im unmittelbaren Anschluss an die letzte Buchungs-
zeile in der oben beschriebenen Form vorzunehmen.
Die Neuanlage eines Kriegswaffenbuchblattes bzw. die
Schaffung von leeren Buchungszeilen ist zu vermei-
den.
Die Dokumentation einer "Neutralbuchung" mit dem
Hinweis ".... BAFA-Prüfung am ...." ist aus Transpa-
renzgründen zulässig.

Am Beginn eines neuen Buchblatts ist jeweils der Übertrag vorhandener Bestände –
ohne die Vergabe einer eigenständigen lfd.Nr. - mit dem Hinweis "Übertrag von Seite
......, lfd. - Nr. ......“, zu dokumentieren. Die vorgenannten Buchungsgrundsätze sind
auch im Rahmen einer EDV-gestützten Kriegswaffenbuchführung (z. B. durch Text-
verarbeitungssysteme) zu beachten. Die Regelungen des § 9 Abs. 7 Satz 1 und 2 der
2. DVO / KWKG (monatlicher Ausdruck in Klarschrift und Karteiform) sowie § 9 Abs. 7
Satz 4 der 2. DVO/KWKG (monatlicher Bestandsvortrag) finden insofern keine An-
wendung.
Hiervon unberührt bleibt die Berechtigung der Überwachungsbehörde, den Ausdruck der
im laufenden Monat gespeicherten Angaben jederzeit zu verlangen (§ 9 Abs. 7 Satz 5
der 2. DVO / KWKG).

HINWEIS / BEACHTE ! Die Vorgaben von § 9 Abs. 1 Satz 3 der 2. DVO /
KWKG sind auch im Rahmen einer EDV-Buchführung
zu beachten.
Fehlerhafte Eintragungen im Kriegswaffenbuch können
im Rahmen von Korrekturbuchungen korrigiert werden.
Diese sind entsprechend dem realen zeitlichen Ablauf,
d. h. dem Zeitpunkt der Feststellung des Korrekturbe-
darfs (=Tag der Bestandsveränderung) unter Bezug-
nahme auf den zu korrigierenden Buchungssatz vor-
zunehmen.
Ein anderes Verfahren, insbesondere das Löschen von
Datensätzen, ist nicht zulässig.

   7. Die Verwendung von Abkürzungen im Rahmen der Kriegswaffenbuchführung ist zuläs-
sig.
Aus Transparenzgründen sind gewählte Abkürzungen in einer Fußnote/Legende auf
dem Kriegswaffenbuchblatt darzustellen / zu erläutern.
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BEISPIELE: E             = Erwerb
Ü             = Überlassung                           Genehmigungs-
H             = Herstellung                              pflichtige
BL             = Befördernlassen                      Tatbestände
SB             = Selbstbeförderung

                 BMWi             = Bundesministerium für Wirtschaft
   und Technologie

BMVg = Bundesministerium der Verteidigung
BMI = Bundesministerium des Innern
BMF = Bundesministerium der Finanzen                Behörden
BWB = Bundesamt für Wehrtechnik               

   und Beschaffung
GPS = Güteprüfstelle der Bundeswehr
BAFA = Bundesamt für Wirtschaft und

   Ausfuhrkontrolle

B. Meldepflichten

Auf der Grundlage der gesetzlichen Ermächtigung von § 12 Abs. 7 Nr. 1 KWKG i. V. mit
§ 12 Abs. 5 KWKG sind unter Beachtung festgelegter Fristen die nachfolgenden Mel-
dungen gegenüber dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle abzugeben.

   1. Meldung der Kriegswaffenbestände

Die an den Meldestichtagen (31.03./30.09. eines jeden Jahres) vorhandenen Kriegs-
waffenbestände sind, nach Waffentypen getrennt, mit den nach § 9 Abs. 5 der 2. DVO/
KWKG erforderlichen Angaben (vgl. Teil II, Abschnitt A, Ziffer 2.2 dieses Merkblatts)
dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu melden (§ 10 Abs. 2 Satz 1 der
2. DVO/KWKG).

   2. Meldung der Bestandsveränderung von Kriegswaffen

Jede Bestandsveränderung innerhalb der Meldezeiträume (01.04.-30.09./01.10.-31.03.)
ist mit den in § 9 Abs. 4 der 2. DVO/KWKG (vgl. Teil II, Abschnitt A, Ziffer 2.1 dieses
Merkblatts) vorgeschriebenen Angaben dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle zu melden (§ 10 Abs. 2 Satz 1 der 2. DVO/KWKG).

Der vorgenannten Meldepflicht genügt, wer eine Durchschrift oder Ablichtung der ein-
zelnen Kriegswaffenbuchblätter übersendet (§ 10 Abs. 2 Satz 2 der 2. DVO/KWKG).

Sofern zwischen zwei Meldestichtagen keine Bestandsveränderung eingetreten ist, ge-
nügt eine formlose schriftliche Mitteilung hierüber unter Angabe des /der jeweiligen
Waffentyps/KWL-Nr. (§ 10 Abs. 2 Satz 2 der 2. DVO/KWKG).

Die vorgenannte Mitteilung entbindet jedoch nicht von der Verpflichtung zur Dokumenta-
tion der nach § 9 Abs. 5 der 2. DVO/KWKG im Kriegswaffenbuch vorzunehmenden Ein-
tragung (vgl. Teil II, Abschnitt A, Ziffer 2.2 dieses Merkblatts).
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HINWEIS / BEACHTE ! Die Abgabe von Meldungen einzelner Bestandsverän-
derungen  an das BAFA während der Meldezeiträume
ist gesetzlich nicht gefordert und daher entbehrlich.

   3. Meldefrist

Die in Abschnitt B, Ziffer 1 und 2 des Merkblatts aufgeführten Meldungen sind dem Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle binnen zwei Wochen nach den Meldestich-
tagen 31.03./30.09. eines jeden Jahres zuzuleiten (§ 10 Abs. 2 der 2. DVO/KWKG).

HINWEIS / BEACHTE ! In Ausnahmefällen kann durch das BAFA eine Verlän-
gerung der Abgabefrist eingeräumt werden.
Die Fristverlängerung ist durch den Meldepflichtigen
rechtzeitig schriftlich zu beantragen und zu begründen.
Ein Anspruch für die Gewährung einer Ausweitung der
vom Gesetz- und Verordnungsgeber festgelegten Mel-
defrist besteht jedoch nicht.

   4. Ausnutzungsmeldungen

Dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist durch den Inhaber einer nach
§§ 2 ff. KWKG erteilten Genehmigung die Teil- oder Nichtausnutzung der Genehmigung
spätestens zwei Wochen nach Ablauf der in der Genehmigungsurkunde festgeleg-
ten Frist mitzuteilen (§ 12 Abs. 1 der 2. DVO/KWKG).
Sofern diese Meldung vor Ablauf der Genehmigungsfrist erfolgt, ist dem Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zusätzlich eine schriftliche Erklärung über die Auf-
gabe der Absicht der weiteren Nutzung der jeweiligen KWKG-Genehmigung vor-
zulegen. Eine Verwendung für weitere genehmigungspflichtige Handlungen ist danach
nicht mehr möglich.

HINWEIS / BEACHTE ! Die vorgenannten Pflichten obliegen auch den in
KWKG-Genehmigungsurkunden  namentlich genann-
ten Empfängern, da deren Status als Genehmigungs-
inhaber hiervon unberührt bleibt.

C. Aufbewahrungsfristen

   1. Kriegswaffenbuch

Das Kriegswaffenbuch ist solange aufzubewahren, wie der zur Kriegswaffenbuch-
führung Verpflichtete die tatsächliche Gewalt über Kriegswaffen innehat, mindestens
jedoch zehn Jahre vom Tage der zuletzt vorgenommenen Eintragung an gerechnet
(§ 11 Abs. 1 der 2. DVO/KWKG).
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   2. Genehmigungsurkunden

Der Inhaber einer Genehmigung hat die Genehmigungsurkunde so lange aufzubewah-
ren, wie er die tatsächliche Gewalt über die in der Urkunde genannten Kriegswaffen in-
nehat, mindestens jedoch zehn Jahre vom Tage der Ausstellung an gerechnet (§ 11
Abs. 2 der 2. DVO/KWKG).

HINWEIS / BEACHTE ! Der Ausnutzungsgrad einer Genehmigung ist hierfür
unerheblich.

III. Rechtsfolgen im Zusammenhang mit der Nichtbeachtung
der gesetzlichen Vorgaben zur Kriegswaffenbuchführung
einschließlich der Melde- und Aufbewahrungspflichten

Die Nichtbeachtung der unter Teil II des Merkblatts aufgeführten Verpflichtungen im
Umgang mit Kriegswaffen erfüllt nach § 22 b KWKG den Tatbestand einer Ordnungswid-
rigkeit. Danach handelt u. a. derjenige ordnungswidrig, der vorsätzlich oder fahrlässig

1. eine in der Genehmigungsurkunde aufgeführte Auflage
nach § 10 Abs. 1 KWKG nicht, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erfüllt (§ 22 b Abs. 1 Ziffer 1 KWKG),

2. das Kriegswaffenbuch nicht, unrichtig oder nicht vollständig
führt (§ 22 b Abs. 1 Ziffer 2 KWKG),

3. die Meldungen der Bestände an den Meldestichtagen
31.03./30.09. eines jeden Jahres sowie Bestandsveränderungen
nicht, unrichtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erstattet (§ 22 b Abs. 1 Ziffer 3 KWKG).

Die vorgenannten Tatbestände können mit einer Geldbuße bis zu 5.000 €
geahndet werden (§ 22 b Abs. 2 KWKG).

IV. Festlegungen und Hinweise zur Kriegswaffenbuchführung

Der Gesetz- und Verordnungsgeber hat mit der Ausgestaltung des § 9 der 2.
DVO/KWKG die erforderlichen Kriterien zur Kriegswaffenbuchführung eindeutig und prä-
zise festgelegt (vgl. Teil II, Abschnitt A dieses Merkblatts).
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Hiervon unberührt bleibt jedoch die alleinige Entscheidungskompetenz des Buchfüh-
rungspflichtigen im Hinblick auf die Auswahl des Mediums (manuell, EDV-gestützt) bzw.
die Gestaltung / Art der Kriegswaffenbuchführung. Insofern obliegt dem jeweiligen Ad-
ressaten der Buchführungspflicht auch die ausschließliche Verantwortung für eine ord-
nungsgemäße Umsetzung der diesbezüglich in der 2. DVO/KWKG fixierten Vorgaben.

HINWEIS / BEACHTE ! Bei geplanten Änderungen / Umstellungen in der
Kriegswaffenbuchführung sollte das BAFA zur Sicher-
stellung eines abgestimmten (transparenten) Verfah-
rens sowie aus Gründen der Fehlervermeidung recht-
zeitig über derartige Absichten informiert werden.
Die Vorabübersendung entsprechender Entwürfe/
Musterbuchblätter wird daher empfohlen.

   A. Allgemeine Buchungsgrundsätze

   ► Das Kriegswaffenbuch ist entsprechend dem als Anlage 1 zu diesem Merkblatt beige-
fügten Muster eines Kriegswaffenbuches zu führen.
Das Musterbuchblatt 1 ist insofern die buchungssystematische Grundlage aller doku-
mentationspflichtigen Handlungen, mit denen eine Veränderung von Kriegswaffenbe-
ständen verbunden ist.
(Fallbeispiele: Erwerb, Überlassung, Herstellung, Demontage / Remontage von Kriegs-
waffen).

   ► Für den Fall, dass ein Unternehmen/eine Einrichtung als Befördernlasser im Sinne
von § 3 Abs. 1 KWKG in Erscheinung tritt, ohne die tatsächliche Gewalt nach § 2 Abs. 2
KWKG über die beförderten Kriegswaffen zu erwerben sowie im Rahmen von Selbstbe-
förderungshandlungen nach § 3 Abs. 2 KWKG ohne Verlust der tatsächlichen Gewalt ü-
ber die Kriegswaffen (Fallbeispiel: Probefahrten von Kriegswaffen), ist das als Anlage 2
beigefügte Muster zur Kriegswaffenbuchführung zu verwenden.

HINWEIS / BEACHTE ! Sind Beförderungshandlungen nach § 3 Abs. 1 oder
Abs. 2 KWKG mit einer Bestandsveränderung verbun-
den, ist zur Dokumentation des buchungspflichtigen
Ereignisses ausschließlich das Musterbuchblatt 1 zu
verwenden.
Ein Erfordernis für die Vornahme einer zusätzlichen
Buchung auf dem Musterbuchblatt 2 besteht bei derar-
tigen Fallgestaltungen nicht.

BEISPIEL:    Die Firma X erwirbt von der Firma Y Kriegswaffen auf deren Firmenge-
lände. Unter Heranziehung einer entsprechenden KWKG-Genehmigung nach § 3 Abs.
2 KWKG befördert die Firma X die erworbenen Kriegswaffen vom Standort der Firma
Y zum firmeneigenen Standort.
Die Dokumentation des Beförderungsvorgangs erfolgt durch die Firma X in den hierfür
vorgesehenen Spalten 11 - 13 des Musterbuchblatts 1.
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   ► Die Buchungen sind in der zeitlichen Abfolge der buchungspflichtigen Veränderun-
gen/Meldestichtage vorzunehmen. Maßgebend hierfür ist der Tag des Eintritt des bu-
chungspflichtigen Ereignisses (= Tag der Bestandsveränderung) bzw. der jeweilige Mel-
destichtag 31.03. / 30.09. eines jeden Jahres.

   ► Zu- und Abgangsbuchungen sind jeweils getrennt voneinander in einer Buchungszeile
zu dokumentieren. Dies gilt auch dann, wenn der Erwerb und das Überlassen der tat-
sächlichen Gewalt über eine Kriegswaffe/mehrere Kriegswaffen am gleichen Tag er-
folgt/erfolgen.

   ► Die Zuführung oder Abgabe mehrerer Kriegswaffen eines Waffentyps an demselben Tag
können jeweils in einer Buchungszeile zusammengefasst werden.

   ► Für die Fortschreibung von "0-Beständen" über mehrere Meldestichtage hinweg, ohne
dass zwischenzeitlich eine Bestandsveränderung eingetreten ist, besteht kein Bu-
chungserfordernis nach § 9 der 2. DVO / KWKG.
Derartige Eintragungen sind daher entbehrlich.

   ► In Anlehnung an die Formvorschrift des § 9 Abs. 6 der 2. DVO / KWKG (Stichwort: Ver-
meidung von Leerzeilen in der Buchführung) sind aktuell anfallende dokumentations-
pflichtige Eintragungen im unmittelbaren Anschluss an die zuletzt auf dem Kriegswaf-
fenbuchblatt erfolgte Buchung unter Vergabe der nächsten darauffolgenden laufenden
Nummer vorzunehmen. Der Umfang der "buchungsfreien Zeit" ist für die Fortführung der
Kriegswaffenbücher in der vorbezeichneten Form dabei unerheblich.

   ► Sofern für verschiedene Betriebsstätten / Standorte ein einziges Kriegswaffenbuch ge-
führt wird, sollte aus Transparenzgründen die Kopfzeile des jeweiligen Kriegswaffen-
buchblatts einen Hinweis auf den Standort enthalten. Im Zusammenhang mit der Vor-
nahme von Kriegswaffentransfers zwischen einzelnen Standorten ist als Grund des Zu-
oder Abgangs im Kriegswaffenbuch der Hinweis "Lagerwechsel" anzuführen.

   B. Spezielle Buchungsverfahren

   ► Die genehmigungsfreie (Spalte 7/8) Zerlegung (Demontage) bereits vollständig her-
gestellter kompletter Waffensysteme in ihre als Kriegswaffen eingestuften wesentlichen
Bestandteile stellt einen  buchungspflichtigen Vorgang im Sinne der 2. DVO/KWKG dar
und ist insoweit im Kriegswaffenbuch zu erfassen.

Das kann in der Form geschehen, in dem im Kriegswaffenbuchblatt der Gesamtkriegs-
waffe in den Spalten 9/10 der Hinweis "....... Demontage in KWL-Nr. ........., lfd.
Nr............" und in den Kriegswaffenbuchblättern der betreffenden Komponenten der
Vermerk "....... Demontage aus KWL-Nr......, lfd. Nr......." angebracht wird.

Die vorgenannte Buchungssystematik ist analog für den genehmigungsfreien Zusam-
menbau (Remontage) zerlegter Kriegswaffen in komplette Waffensysteme anzuwen-
den. Hierbei wäre der Hinweis "......Montage aus KWL-Nr..../lfd. Nr......" (Kriegswaffen-
buchblatt Gesamtkriegswaffe) bzw.  ".....Montage in KWL/ Nr. ..../lfd. Nr......" (Kriegs-
waffenbuchblatt Komponente) anzubringen.

...11



- 11 -

HINWEIS / BEACHTE! Die Zerlegung einer als Kriegswaffe eingestuften Bau-
gruppe einer Gesamtkriegswaffe in Teilkomponenten,
die nicht mehr eigenständig von der Kriegswaffenliste
(KWL) erfasst sind, stellt keine buchungspflichtige De-
montagehandlung im o. a. Sinne dar. In Anlehnung an
den Grundsatz, dass der bauliche Zustand (zerlegt,
zusammengebaut) für die Einstufung eines Gegens-
tandes nach der KWL unerheblich ist, behalten derarti-
ge Baugruppen auch nach einer Zerlegung (als Bau-
satz) ihre Kriegswaffeneigenschaft.
(Beispiel: Demontage von Verschlüssen der KWL-Nr.
35).

   ► Die erstmalige Montage von Komponenten, für die bereits eigenständig eine Kriegs-
waffeneigenschaft nach der KWL vorliegt, zu einer übergeordneten Gesamtkriegswaffe,
stellt einen genehmigungspflichtigen Tatbestand nach § 2 Abs. 1 KWKG (Herstel-
lung) dar.
In Anlehnung an die vorgenannte Buchungssystematik für Demontage-/Remontage-
handlungen ist im Kriegswaffenbuch zusätzlich die entsprechende KWKG-Genehmigung
zur Herstellung in den Spalten 7/8 aufzuführen. In den Spalten 10 (= Hersteller) bzw. 11
(= Tag der Bestandsveränderung) sind die Hinweise "selbst" bzw. das konkrete Herstel-
lungsdatum der Gesamtkriegswaffe anzuführen.

BEISPIEL:   Montage der Baugruppen
                     Fahrgestell                                                   (KWL-Nr. 27)
                     Turmgehäuse                                               (KWL-Nr. 28)
                     Kanone                                                         (KWL-Nr. 31)
                     zur Gesamtkriegswaffe Kampfpanzer          (KWL-Nr. 24)

   ► Kriegswaffentransporte, die von Unterauftragnehmern der TRANSA-Spedition GmbH
vorgenommen werden, sind im Kriegswaffenbuch unter Hinweis auf die namentliche Be-
nennung des ausführenden Frachtführers / Beförderers zu dokumentieren ("....
TRANSA/Spedition XY ....").
In Analogie sind Beförderungshandlungen durch die Inhaber einer für Straßentransporte
in Deutschland nach dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) erforderlichen internationa-
len Erlaubnis oder Lizenz buchungstechnisch zu erfassen (".... GüKG-Lizenz, Spedition
XY ....").

   ► Im Zusammenhang mit Kriegswaffentransfers, an denen mehrere Frachtführer beteiligt
sind, ist der vollständige Beförderungsweg unter Benennung aller an der jeweiligen
Transporthandlung beteiligten Beförderer (Spalte 13) und Beförderungsmittel (Spalte 12)
im Kriegswaffenbuch einzutragen.

BEISPIEL:   Die Firma X führt im Rahmen einer auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 und
3 KWKG erteilten KWKG-Genehmigungsurkunde Kriegswaffen in das Land Y aus. Für
die Vornahme der genehmigungspflichtigen Beförderung zum Zwecke der Ausfuhr sind
die Spedition XY (Straßentransport) sowie die Reederei Z (Seetransport) zugelassen.
In der Spalte 12 (Beförderungsmittel) wären demzufolge die Hinweise LKW/Schiff, in
der Spalte 13 (Beförderer) die Spedition XY/Reederei Z namentlich aufzuführen.
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HINWEIS / BEACHTE! Reicht der vorhandene Platz der Zeile für den einzu-
tragenden Text nicht aus, kann die nachfolgende Bu-
chungszeile genutzt werden.

   ► Sofern Kriegswaffentransporte über den Seeweg unter Benutzung einer Fähre durch
einen in dem jeweiligen KWKG-Genehmigungsbescheid aufgeführten Frachtführer vom
Absender bis zum Empfänger vorgenommen werden, ist ausschließlich der Name des
handelnden Straßentransportunternehmens im Kriegswaffenbuch als Beförderer einzu-
tragen.
In den vorbezeichneten Fallgestaltungen dient die jeweilige Fähre dem Straßentrans-
portunternehmen lediglich als Beförderungsmittel.
Voraussetzung hierfür ist ein Verbleib des Fahrers sowie des Fahrzeugs an Bord der
Fähre. Durch das verschließen des Fahrzeugs durch den Fahrer einschließlich Verbleib
der Schlüsselgewalt ist sicherzustellen, dass die Verfügungsgewalt bei der betreffenden
Spedition verbleibt. Die Angabe der Reederei in der Befördererleiste im Kriegswaffen-
buch ist in diesen Fällen entbehrlich.

   ► Buchungspflichtige Sachverhalte, denen ein Verfahren im Sinne des BMWi-Merkblatts
zur Beförderung von Kriegswaffen vom 23.01.2001 (siehe Anlagenverzeichnis BMWi-
Merkblätter) zugrunde liegt, sind unter Bezugnahme auf die durch die zuständige
KWKG-Genehmigungsbehörde gemäß Ziffer 5 des zitierten Merkblatts zu treffende Be-
wertung mit einem entsprechenden Hinweis ("... Feststellung gemäß BMWi-Merkblatt
vom 23.01.2001 durch ......") im Kriegswaffenbuch zu dokumentieren. In den Spalten 7/8
(Genehmigung / Behörde) ist der Hinweis "ohne" zu vermerken.

   ► Kriegswaffentransfers, die auf der Grundlage des § 27 KWKG (zwischenstaatliche Ver-
träge) erfolgen, sind im Kriegswaffenbuch in den Spalten 7/8 (Genehmigung / Behörde)
wie folgt zu dokumentieren:

"§ 27; Land/ länderbezogener Endverbleib; Ausstellungsdatum der entsprechenden Be-
scheinigung nach § 27 KWKG ".

   ► Verlieren bisher im Kriegswaffenbuch erfasste Gegenstände im Rahmen von Demilitari-
sierungsmaßnahmen ihren Status als Kriegswaffe, können diese mit dem Hinweis "Ver-
lust der Kriegswaffeneigenschaft" als Abgang ausgebucht werden. Sofern die Realisie-
rung dieser Maßnahmen durch den Buchungspflichtigen auf dem eigenen Areal / Gelän-
de vorgenommen wird, besteht kein Genehmigungserfordernis nach dem KWKG. In den
Spalten 7/8 (Genehmigung / Behörde) ist der Hinweis " ..... genehmigungsfrei ....." ein-
zutragen.

HINWEIS / BEACHTE ! Voraussetzung für die Vornahme von Buchungen der
vorbezeichneten Art ist das Vorliegen einer entspre-
chenden (amtlichen) Feststellung in bezug auf den
Wegfall der Kriegswaffeneigenschaft des Gegenstan-
des. Federführende Einstufungsbehörde ist das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi),
alternativ können derartige Feststellungen auch durch
die Güteprüfstellen (GPS) der Bundeswehr getroffen
werden.
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   ► In Analogie zur vorgenannten genehmigungsrechtlichen und buchungstechnischen Dar-
stellung der Demilitarisierung von Kriegswaffen unterliegt die irreversible Vernichtung
von Kriegswaffen innerhalb des Areals des Buchführungspflichtigen gleichfalls keinem
KWKG-Erfordernis.
(Beispiel: Verschuss von kriegswaffenpflichtiger Munition).

   C. Kriegswaffenbuchführung im Zusammenhang mit der Durchführung von Kriegs-
waffentransporten im Auftrag der Bundeswehr oder der ausländischen Streit-
kräfte

Vor dem Hintergrund einer verstärkten Inanspruchnahme von privaten Frachtunterneh-
men / Speditionen zur Durchführung von Kriegswaffentransfers im Auftrag von Dienst-
stellen der Bundeswehr oder der ausländischen Streitkräfte wurden unter der Federfüh-
rung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) in Abstimmung mit
dem Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) die hierfür notwendigen genehmi-
gungsrechtlichen Verfahren einschließlich der damit verbundenen Dokumentations- und
Nachweispflichten festgelegt.

Die als Anhang zum vorliegenden BAFA-Merkblatt zur Kriegswaffenbuchführung beige-
fügten Merkblätter des BMWi vom 24.10.2006 zur "KWKG-rechtlichen Behandlung von
Militärgütertransporten" und zur "Beförderung von Kriegswaffen im Bundesgebiet durch
oder im Auftrag ausländischer Streitkräfte" bilden die verfahrenstechnischen Grundlagen
für die Vornahme von Kriegswaffentransporten durch zivile Frachtführer im Auftrag der
o. a. Streitkräfte.

Das bisher für den Bereich Militärverkehr der Bundeswehr praktizierte Verfahren des
sogenannten großen Militärfrachtbriefes (MFB) wurde zwischenzeitlich durch das BMVg
im Einvernehmen mit dem BMWi außerkraftgesetzt.
Künftig werden per EDV oder im Einzelfall handschriftlich erstellte Frachtpapiere, in de-
nen die Veranlassung des Transportes durch die Bundeswehr dokumentiert ist, als aus-
reichende genehmigungsrechtliche Grundlage für die jeweilige Beförderungshandlung
anerkannt. Die bisherigen Anforderungsmerkmale für den MFB, Dienstsiegel einer Bun-
deswehrdienststelle und Unterschrift eines Soldaten / Mitarbeiter der Bundeswehr, sind
daher nicht mehr zwingend.

HINWEIS / BEACHTE! Die Einführung der vorgenannten (vereinfachten) ge-
nehmigungsrechtlichen Verwaltungspraxis ist nicht mit
der Freistellung von etwaigen Belegnachweisen ver-
bunden (vgl. hierzu Abschnitt II, Dokumentations-
pflichten im BMWi-Merkblatt vom 24.10.2006). Verifi-
zierbare Bestätigungen des Empfängers von Kriegs-
waffensendungen sind ein Kernelement der durch das
BAFA wahrzunehmenden Kontrollaufgabe. Insofern
ist auch der Verbleib von Kriegswaffen im Bun-
deswehrbereich durch entsprechende Empfangs-
bestätigungen der jeweiligen Dienststelle der Bun-
deswehr nachzuweisen. Fehlende Nachweise sind
bei den betroffenen Dienststellen unter Hinweis auf
das BMWi-Merkblatt anzumahnen.
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   1. Kriegswaffentransporte im Auftrag der Bundeswehr

   1.a Genehmigungsrechtliche Konsequenzen

Entsprechend den Festlegungen im BMWi-Merkblatt vom 24.10.2006 sowie unter Be-
rücksichtigung der Befreiungstatbestände der §§ 5, 15 KWKG unterliegen Beförderun-
gen von Kriegswaffen durch private Frachtführer, denen eine Beauftragung durch die
Bundeswehr zugrunde liegt, keiner Genehmigungspflicht nach dem KWKG. Insbeson-
dere ist für den Empfänger der Erwerb von Kriegswaffen von der die Transporthandlung
beauftragenden Bundeswehrdienststelle grundsätzlich von einem Genehmigungserfor-
dernis nach § 2 Abs. 2 KWKG befreit.

HINWEIS / BEACHTE ! Der Erwerb von Kriegswaffen von der Bundeswehr im
Rahmen von Selbstbeförderungshandlungen (§ 3 Abs.
2 KWKG) des jeweiligen privaten Empfängers bedarf
auch weiterhin einer entsprechenden Genehmigung
nach dem KWKG. Darüber hinaus besteht für Kriegs-
waffentransporte von / an die Bundeswehr, für die eine
Beauftragung des Frachtführers durch den privaten
Empfänger / Absender (= Befördernlassen von
Kriegswaffen) erfolgt, eine Genehmigungspflicht nach
§ 3 Abs. 1 KWKG. Aus Gründen der Rechtssicher-
heit und zur Vermeidung möglicher Verstöße ge-
gen das KWKG wird empfohlen, bei unklaren
Sachverhalten vorab die zuständigen Genehmi-
gungsbehörden zu kontaktieren.

   1.b Buchungssystematische Umsetzung

   ► In den Fällen einer Zuführung von Kriegswaffen von der Bundeswehr ist beim Vorliegen
der Merkblattkriterien (d.h. der Beförderungsauftrag einer Bundeswehrdienststelle liegt
vor) vom 24.10.2006 in den Spalten 7 (Genehmigung) "genehmigungsfrei", in der Spalte
9 (Grund des Zugangs) "Erwerb", Überlasser (Spalte 10) " ..... Bundeswehr .... " sowie in
der Spalte 13 (Beförderer) der Name der Spedition und der Zusatz "Bw" einzutragen.

   ► In den Fällen einer Absteuerung von Kriegswaffen an die Bundeswehr (= Überlassung)
ist beim Vorliegen der o.g. Merkblattkriterien, d.h. der Erteilung  eines Beförderungsauf-
trages der Bundeswehr an einen zivilen Frachtführer in den Spalten 7/8 (Genehmigung)
der Hinweis "genehmigungsfrei" einzutragen. Als Grund des Abgangs (Spalte 9) ist die
Eintragung "Überlassung im Werk", als Erwerber (Spalte 10) die Bundeswehr zu doku-
mentieren. Mit dem Zusatz "im Werk" wird der Befördernlasserstatus der Bundeswehr
dokumentiert.

   ► In Analogie zur vorgenannten Buchungssystematik sind Erwerbs- und Überlassungs-
handlungen, denen eine Beauftragung der unter unmittelbarer Kontrolle der Bundeswehr
stehenden Heeresinstandsetzungslogistik (HIL) GmbH zugrunde liegen, im Kriegswaf-
fenbuch zu dokumentieren. In der Spalte 10 (Erwerber / Überlasser) ist der Hinweis "HIL
GmbH/Bw" anzuführen.
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   ► Für Sachverhalte, die nicht von den im BMWi-Merkblatt vom 24.10.2006 genannten Be-
freiungstatbeständen erfasst sind (d.h. der Erwerb von Kriegswaffen und deren an-
schließende Selbstbeförderung oder das Befördernlassen durch den jeweiligen privaten
Empfänger), ist die Angabe der entsprechenden KWKG-Genehmigung in den Spalten
7/8 im Kriegswaffenbuch zwingend. Die Hinweise "Bw" in der Spalte 13 (Beförderer)
entfallen.

   ► Werden Transporthandlungen von Unterauftragnehmern der TRANSA Spedition GmbH
wahrgenommen, ist als Beförderer "TRANSA, der Name des ausführenden Frachtfüh-
rers“ und der Zusatz "Bw“ im Kriegswaffenbuch zu dokumentieren.

   ► Sofern in Abkehr zu dem unter Ziffer 1 dargelegten (vereinfachten) Verfahren dennoch
der große MFB zur Abwicklung von Beförderungsaktivitäten, insbesondere im Zuge der
Absteuerung von Kriegswaffen an die Bundeswehr, als Frachtpapier zur Verfügung ste-
hen sollte, sind die Eintragungen in Analogie zu dem in den Pfeilaufzählungen 1 und 2
dargelegten Buchungsverfahren vorzunehmen.

HINWEIS / BEACHTE ! In den Fällen fehlender Beförderungsaufträge der
Bundeswehr gemäß BMWi-Merkblatt vom 24.10.2006
sind die zuständigen Genehmigungsbehörden aus
Gründen der Rechtssicherheit, insbesondere hinsicht-
lich der Klärung der daraus resultierenden genehmi-
gungsrechtlichen Fragestellungen, umgehend zu kon-
taktieren.

   2. Beförderung von Kriegswaffen im Auftrag ausländischer Streitkräfte

   2.a Genehmigungsrechtliche Konsequenzen

Die Stationierungsstreitkräfte der NATO aus den Entsendestaaten (derzeit noch USA,
GBR, FRA, BEL, NLD) sind aufgrund der Regelung des § 27 KWKG in Verbindung mit
dem NATO-Truppenstatut von einem Genehmigungserfordernis nach dem KWKG
grundsätzlich entbunden (vgl. hierzu Ziffer 1 des BMWi-Merkblatts vom 24.10.2006). Der
Befreiungstatbestand des § 27 KWKG findet jedoch nur Anwendung für solche Handlun-
gen, die einen konkreten Bezug auf die in Deutschland stationierten Truppenteile haben
(vgl. hierzu Ziffer 2 des BMWi-Merkblatts).

In Analogie zu dem vorstehend für den Militärverkehr der Bundeswehr dargelegten Ver-
fahren bildet die Beauftragung privater Speditionen durch die Stationierungsstreitkräfte
gleichfalls die genehmigungsrechtliche Grundlage für die Abwicklung der entsprechen-
den Beförderungshandlungen durch den privaten Frachtführer.
Hiervon unabhängig und im Gegensatz zu dem für den Bereich der Bundeswehr ge-
schilderten Beförderungsverfahren besteht jedoch für den jeweiligen Empfänger / Über-
lasser einer Kriegswaffensendung eine Genehmigungspflicht nach § 2 Abs. 2 KWKG.

HINWEIS / BEACHTE ! Die für das Beförderungsverfahren der Bundeswehr in
bezug auf die Nachweisführung (Beförderungsauftrag,
Empfangsbestätigung) getroffenen Festlegungen sind
auch bei Kriegswaffentransfers mit Beteiligung auslän-
discher Streifkräfte zu beachten.
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2.b Buchungssystematische Umsetzung

   ► Im Gegensatz und in Abgrenzung zur Buchungsdokumentation von Handlungen, die auf
der Grundlage von zwischenstaatlichen Verträgen nach § 27 KWKG vorgenommen wer-
den, ist in den Spalten 7/8 (Genehmigung) die entsprechende Erwerbs- und Überlas-
sungsgenehmigung im Kriegswaffenbuch einzutragen (vgl. hierzu Anlage 15, Buchun-
gen Nr. 1 und 2).

   ► In der Spalte 9 (Grund des Zugangs / Abgangs) sind die Hinweise "Erwerb" oder "Über-
lassung" anzuführen. Als "Erwerber" oder "Überlasser" (Spalte 10) ist die jeweils han-
delnde ausländische Streitkraft einzutragen.

   ► Das die jeweilige Beförderungshandlung ausführende Unternehmen ist als Beförderer in
der Spalte 13 namentlich zu benennen. Wird die Handlung von Unterauftragnehmern der
TRANSA Spedition GmbH wahrgenommen, ist zusätzlich der Hinweis TRANSA zu do-
kumentieren.

V. Organisation / Aufbau eines internen Belegwesens als
Mittel der Nachweisführung

   A. Allgemeine Hinweise

Auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmung des § 12 Abs. 2 Satz 1 KWKG hat
derjenige, der Kriegswaffen

□  herstellt

□  befördern lässt

□  selbst befördert

□  oder die tatsächliche Gewalt über Kriegswaffen
    von einem anderen erwirbt / an einen anderen überlässt

den Verbleib der Kriegswaffen in einem Kriegswaffenbuch nachzuweisen.

Darüber hinaus sind, entsprechend dem Regelungstatbestand des § 14 Abs. 5 KWKG,
insbesondere für Prüfzwecke durch den zur Kriegswaffenbuchführung Verpflichteten in
bezug auf seinen Umgang mit Kriegswaffen entsprechende Nachweise vorzuhalten.

Zur Sicherstellung einer den Vorgaben der 2. DVO / KWKG entsprechenden Kriegswaf-
fenbuchführung sowie im Hinblick auf das Erfordernis einer überprüfbaren Nachweisfüh-
rung ergibt sich daher für den jeweiligen Adressaten der Buchführungspflicht die Not-
wendigkeit zum Aufbau eines Belegwesens.
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Insofern dient das angesprochene Belegsystem

●  einerseits dem Zweck des Nachweises des genehmigungskonformen
    Vollzugs erteilter KWKG-Genehmigungsinhalte gegenüber der Über-
    wachungsbehörde sowie

●  anderseits als Arbeitsgrundlage für die im Kriegswaffenbuch vorzu-
    nehmenden Eintragungen / Dokumentationen.

HINWEIS / BEACHTE ! Maßgebliches Kriterium für die Qualität der Kriegs-
waffenbuchführung sowie die Erfüllung der Vorgaben
einer ausreichenden und insbesondere verifizierbaren
Nachweisführung ist die zeitnahe Versorgung der
kriegswaffenbuchführenden Organisationseinheit mit
entsprechenden Belegen.
Die Ausgestaltung / Festlegung entsprechender inter-
ner Verfahren (z. B. in der Form von Organisations-
und Dienstanweisungen) wird empfohlen. Darüber hin-
aus wird die organisatorische "Einrichtung" der kriegs-
waffenbuchführenden Stelle in einem besonders sen-
sitiven Arbeitsbereich (z. B. Wareneingang, Versand,
VS-Registratur) im Sinne der geschilderten Aufgaben-
stellung als hilfreich angesehen.

   B. Spezielle Hinweise

   ► Im Rahmen von Kriegswaffentransfers sind von allen am konkreten Vorgang beteiligten
Akteuren (Absender, Empfänger, Frachtführer / Beförderer) die von ihnen vollzogenen
Handlungen (Erwerb / Überlassung) auf den entsprechenden Frachtbriefen durch
Unterschrift, Firmenstempel und Datum zu bestätigen / quittieren.

   ► Für den Fall, dass keine Frachtbriefe als Mittel zur Nachweisführung vollzogener
Kriegswaffentransfers herangezogen werden können, besteht die Möglichkeit des
Nachweises mittels Alternativbelegen (z. B. Lieferschein, Rechnung). Der Transfer ist
auch auf diesen Alternativbelegen von allen Beteiligten mit Datum, Unterschrift und Fir-
menstempel zu quittieren.

HINWEIS / BEACHTE ! Fehlende Bestätigungen auf den vorgenannten Bele-
gen sind unter Hinweis auf die im Kriegswaffenkontroll-
recht verankerte Nachweispflicht bei den Betroffenen
nachzufordern. Die Vorlage von Empfangsbestäti-
gungen von Kriegswaffensendungen sind für die
geschilderte Kontrollaufgabe des BAFA unver-
zichtbar.
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Die vorgenannten Dokumentationspflichten betref-
fen sowohl den Austausch von Kriegswaffen in-
nerhalb des Bundesgebietes als auch im grenz-
überschreitenden Verkehr (Ein- und Ausfuhren).
Der Status der jeweiligen Partner (Unternehmen,
militärische Dienststellen etc.) ist hierbei unerheb-
lich.

   ► Sofern im Rahmen von genehmigungspflichtigen Beförderungshandlungen verschiedene
Frachtführer / Beförderer bzw. Beförderungsmittel eingesetzt werden, ist analog der für
diese Fallgestaltungen in Teil IV, Abschnitt B, 4. Pfeilaufzählung dargelegten Buchungs-
systematik, der vollständige Beförderungsvorgang belegmäßig nachzuweisen.

BEISPIEL:     Ausfuhr von Kriegswaffen durch die Firma X an den Empfänger Y per
Straßentransport und Flugzeug. Als erforderliche Belege sind der Frachtbrief des
Straßentransportunternehmens und der Luftfrachtbrief / Air Waybill der ausführenden
Fluggesellschaft bereitzuhalten.

   ► Die Vornahme von Selbstbeförderungshandlungen nach § 3 Abs. 2 KWKG ist unter na-
mentlicher Benennung des den Transportvorgang ausführenden Mitarbeiters mit Datum
und Unterschrift, z. B. auf dem Fahrauftrag, zu dokumentieren.

   C. Belegarten (beispielhaft)

   ► Zugangsbelege

□  Herstellungs- und Produktionsmeldung

□  Frachtbrief (national, international / CMR)

□  Speditionsauftrag Bundeswehr

□  Militärfrachtbrief (MFB) Schiene, Straße (soweit noch ausgestellt)

□  Frachtbrief HIL GmbH

□  Übergabe- / Übernahmebeleg

□  Lieferschein

□  Demontage- / Remontagemeldung

□  Übernahmebescheinigung von Paketdienstleistern

   ► Abgangsbelege

□  Frachtbrief (national, international / CMR)
...19
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□  Frachtbrief HIL GmbH

□  Militärfrachtbrief (MFB) Schiene, Straße (soweit noch ausgestellt)

□  Speditionsauftrag Bundeswehr

□  Lieferschein

□  Demontage- / Remontagemeldung

□  Vernichtungserklärung, Demilitarisierungsbescheinigung

□  Verschussprotokoll

□  Übergabe- / Übernahmebeleg

□  Übernahmebescheinigung von Paketdienstleistern

   ► Besondere Beförderungsbelege

□  Air Waybill (Lufttransport)

□  Bill of lading (Seetransport)

□  Lizenz / Erlaubnis nach dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)

VI. Besondere Melde- und Informationsverfahren

Über die bereits in den Teilen I und II des Merkblattes dargestellten Meldeverfahren hi-
nausgehend ergeben sich für besondere Fallgestaltungen im Umgang mit Kriegswaffen
zusätzliche Melde- und Informationspflichten.

Hierzu zählen u. a. Sachverhalte betreffend

□  die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines
    Genehmigungsinhabers / Adressaten der Buchführungspflicht

sowie

□  Änderungen in der Rechtspersönlichkeit des jeweiligen
    Genehmigungsinhabers / Adressaten der Buchführungspflicht.

   ► Mit der Einführung der Bestimmung des § 12 Abs. 6 KWKG hat der Gesetzgeber u. a.
für den Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in bezug auf den weiteren Umgang
von Kriegswaffen, die sich bisher im Verfügungsbereich des Adressaten des Insolvenz-
verfahrens befanden, die notwendigen kontrollpolitischen Regularien festgelegt.

...20
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Entsprechend dem Regelungstatbestand des § 12 Abs. 6 Nr. 2 KWKG erlangt der Insol-
venzverwalter im Zuge eines durch die zuständige Justizbehörde (i. d. R. Amtsgericht)
nach der Insolvenzordnung (InsO) angeordneten Verfahrens die tatsächliche Gewalt
über Kriegswaffen.
In Auswirkung der o. a. Rechtsnorm ist die Übernahme der Kriegswaffen durch den In-
solvenzverwalter unverzüglich gegenüber dem BAFA als zuständiger Überwachungsbe-
hörde bzw. alternativ einer für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung zuständigen Behörde / Dienststelle anzuzeigen.
Ein zusätzliches Genehmigungserfordernis nach § 2 Abs. 2 KWKG besteht jedoch nicht.

HINWEIS / BEACHTE ! Die Nichterfüllung der vorgenannten Anzeigepflicht
stellt einen bußgeldbewehrten Tatbestand im Sinne
von § 22 b Abs. 1 Ziffer 3 KWKG dar.

Mit dem Wirksamwerden der gerichtlichen Anordnung in der Form eines entsprechenden
Beschlusses des zuständigen Amtsgerichts über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
vertritt der gerichtlich eingesetzte Insolvenzverwalter den vom konkreten Verfahren Be-
troffenen gegenüber Dritten. Bestandteil dieser Vertretung ist insofern auch die mit den
zuständigen KWKG-Genehmigungsbehörden oder dem BAFA zu führende Korrespon-
denz.
Jeglicher Schriftverkehr des Betreffenden bedarf daher der vorherigen Abstimmung mit
der Insolvenzverwaltung bzw. ist über diese an die genannten Behörden zu richten.

HINWEIS / BEACHTE ! Im Hinblick auf eine möglicherweise erforderliche An-
passung der genehmigungsrechtlichen Grundlagen
(z.B. in den Fällen einer Veräußerung der Kriegswaffen
an Dritte, Verlängerung der Gültigkeitsdauer erteilter
Genehmigungsinhalte) einschließlich der damit ver-
bundenen buchungssystematischen Festlegungen ist
eine rechtzeitige Unterrichtung der Genehmigungsbe-
hörden / des BAFA über die Eröffnung sowie den Fort-
gang des Insolvenzverfahrens unabdingbare Voraus-
setzung.

   ► Für den Fall geplanter Veränderungen in der Rechtsperson des Genehmigungsinhabers
bzw. Adressaten der im Merkblatt geschilderten Buchführungs- und Meldepflichten, z. B.
bei

□   einer Ausgliederung / rechtlichen Verselbständigung von Betriebsteilen

□   einer Umfirmierung

□   einer Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz

□   einer Fusion / Verschmelzung

...21
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sollten zur Sicherstellung einer genehmigungskonformen Handlungsweise und ord-
nungsgemäßen Kriegswaffenbuchführung die zuständigen KWKG-
Genehmigungsbehörden unter nachrichtlicher Beteiligung des BAFA rechtzeitig konsul-
tiert werden.

Unter Zugrundelegung der seitens des o. a. Adressatenkreises vorzulegenden Informa-
tionen erfolgt - in der zeitlichen Abfolge - zunächst eine Prüfung der genehmigungs-
rechtlichen Aspekte (u. a. Notwendigkeit einer Übertragung noch gültiger Genehmi-
gungsurkunden einschließlich vorhandener Kriegswaffenbestände) durch die zuständi-
ge(n) Genehmigungsbehörde(n).

Notwendige Festlegungen / Anpassungen in der Kriegswaffenbuchführung (z. B. Ab-
schluss / Neueröffnung von Kriegswaffenbüchern) wären durch das BAFA nach Ab-
schluss des jeweiligen Genehmigungsverfahrens zu treffen.



Anlagenverzeichnis zur Buchungssystematik

□ Ô Blankoformular Musterbuchblatt 1 und 2
für die Nutzung durch den Buchführungspflichtigen

□ Anlage 1 Ô Musterbuchblatt 1

□ Anlage 2 Ô Musterbuchblatt 2

□ Anlage 3 Ô Buchung genehmigungspflichtiger Erwerbs-
(lfd. Nr. 1) und Überlassungstatbestände
(lfd. Nr. 2)

□ Anlage 4 Ô Buchung genehmigungsfreier Erwerb von Kriegs-
waffen von der Bundeswehr (lfd. Nr. 1) / genehmi-
gungsfreie Überlassung von Kriegswaffen an die
Bundeswehr (lfd. Nr. 2)

□ Anlage 5 Ô Eintragung des Kriegswaffenbestandes zum
Meldestichtag

□ Anlage 6 Ô Buchung der Herstellung (lfd. Nr. 1) und des Be-
fördernlassens (lfd. Nr. 2) einer Kriegswaffe zum
Zwecke der Ausfuhr mit verschiedenen Fracht-
führern / Beförderungsmitteln

□ Anlage 7 Ô Übertragsbuchung im Rahmen der EDV-gestützten
Kriegswaffenbuchführung

□ Anlage 8 Ô Buchung von Erwerbs- und Überlassungstatbe-
ständen am gleichen Tag

□ Anlage 9 Ô Buchung einer Bestandsveränderung (Herstellung)
unter Hinweis auf eine gesonderte Anlage zur Ein-
tragung der Waffennummer



□ Anlage 10 Ô Dokumentation der genehmigungsfreien Demontage
(lfd. Nr. 2) und Remontage (lfd. Nr. 3) einer Kriegs-
waffe in kriegswaffenpflichtige Baugruppen

□ Anlagen 11,11 a Ô Korrespondierende Buchungen in den Kriegswaffen-
buchblättern der kriegswaffenpflichtigen Baugruppen
im Zusammenhang mit der genehmigungsfreien
Demontage (lfd. Nr. 1) und Remontage (lfd. Nr. 2)
einer Kriegswaffe

□ Anlage 12 Ô Dokumentation des Befördernlassens (§ 3 Abs. 1
KWKG) einer Kriegswaffe ohne Erwerb der tat-
sächlichen Gewalt auf der Grundlage des Muster-
buchblatts 2

□ Anlage 13 Ô Buchung von Selbstbeförderungshandlungen (§ 3 Abs. 2
KWKG) im Zusammenhang mit der Vornahme von Er-
probungen von Kriegswaffen auf der Grundlage des
Musterbuchblatts 2

□ Anlage 14 Ô Dokumentation von Kriegswaffentransfers durch private
Speditionen / Frachtführer im Auftrag der Bundeswehr /
HIL GmbH gemäß BMWi-Merkblatt vom 24.10.2006
(analoge Anwendung in den Fällen des großen MFB)

• Buchung-Nr. 1 =  genehmigungsfreier Erwerb

• Buchung-Nr. 2 =  Absteuerung / Überlassung

• Buchung-Nr. 3 =  genehmigungspflichtiger Erwerb
    im Rahmen einer Selbstbeförde-
    rung

• Buchung-Nr. 4 =  genehmigungsfreier Erwerb,
    Transporthandlung durch
    TRANSA-Unterauftragnehmer



□ Anlage 15 Ô Dokumentation von Kriegswaffentransfers durch private
Speditionen / Frachtführer im Auftrag ausländischer
Streitkräfte sowie im Rahmen des § 27 KWKG
(zwischenstaatliche Verträge)

• Buchung-Nr. 1 =  Erwerb von ausländischen
    Streitkräften

• Buchung-Nr. 2 =  Überlassung an ausländische
    Streitkräfte

• Buchung-Nr. 3 =  Überlassung aufgrund eines
    zwischenstaatlichen Vertrages
    nach § 27 KWKG



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                         Seite:
Firma: Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:

_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):

Nr. der
Kriegs-
waffenliste

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Behörde Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2. DVO zum KWKG Seite:
Firma: Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste: Nummer der

Kriegswaffen-
liste

Waffentyp (handelsübliche Bez.):

     Eintragung   Anzahl der
  beförderten
  Kriegswaffen

    Waffen-
   Nummer

      Genehmigung Befördert von:
Name u. Anschrift

Befördert an:
Name u. Anschrift

Beginn
der Be-
fördg.
(Da-
tum)

Beförd.-
mittel

Beför-
derer

Lfd. Nr. Datum Behörde Nummer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                         Seite:
Firma: Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:

_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):

Nr. der
Kriegs-
waffenliste

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Behörde Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ANLAGE 1



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2. DVO zum KWKG Seite:
Firma: Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste: Nummer der

Kriegswaffen-
liste

Waffentyp (handelsübliche Bez.):

     Eintragung   Anzahl der
  beförderten
  Kriegswaffen

    Waffen-
   Nummer

      Genehmigung Befördert von:
Name u. Anschrift

Befördert an:
Name u. Anschrift

Beginn
der Be-
fördg.
(Da-
tum)

Beförd.-
mittel

Beför-
derer

Lfd. Nr. Datum Behörde Nummer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ANLAGE 2



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                                    Seite:   1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:     KAMPFPANZER
_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):      LEOPARD II

Nummer der
Kriegs-

waffenliste
24

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Behörde Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 21.02.06 1 - 1 4711 BMWi ...../06 Erwerb Firma XY / Bonn 21.02.06 LKW Spedition Z

2 23.02.06 - 1 0 4711 BMWi ...../06 Überlassung Firma XY / Bonn 22.02.06 LKW Spedition Z

ANLAGE 3



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                                    Seite:   1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:     KAMPFPANZER
_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):      LEOPARD II

Nummer der
Kriegs-

waffenliste
24

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Behörde Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 15.11.06 1 - 1 4613 genehmigungsfrei Erwerb Bw/Pi Btl 1 Holzminden 15.11.06 Tieflader Bw

2 17.11.06 - 1 0 4613 genehmigungsfrei Überlassung

im Werk

Bw/Pi Btl 1 Holzminden 17.11.06 Tieflader Bw

ANLAGE 4



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                                      Seite:   1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:     KAMPFPANZER
_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):      LEOPARD II

Nummer der
Kriegs-

waffenliste
24

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Behörde Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
: : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : :

3 01.04.05 - - 1 - Bestand zum Meldestichtag 31.03.2005 - - -

ANLAGE 5



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                                    Seite:   1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:     MASCHINENKANONEN
_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):      MK 20 mm

Nummer der
Kriegs-

waffenliste
32

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Behörde Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 01.02.06 1 - 1 007 BMWi ...../06 Herstellung selbst 31.01.06 - -

2 07.02.06 - 1 0 007 BMWi ...../06 Überlassung Firma XY / Italien 07.02.06 LKW/

Flugzeug

Spedition Z

Alitalia

ANLAGE 6



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                                    Seite:   2

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:      MASCHINENKANONEN
_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):       MK 40 mm

Nummer der
Kriegs-

waffenliste
32

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Behörde Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- - - - 2 Übertrag von Seite 1, lfd. Nr. 10 - - -

11 07.02.05 1 - 3 1411 BMVg ...../05 Herstellung selbst 06.02.05 - -

ANLAGE 7



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                                    Seite:   1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:   SONSTIGE GEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE
_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):     WIESEL I

Nummer der
Kriegs-

waffenliste
25

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Behörde Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 03.11.06 1 - 1 001 genehmigungsfrei Erwerb Bw/Pi Btl 1 Holzminden 03.11.06 Tieflader Bw

2 03.11.06 - 1 0 001 genehmigungsfrei Überlassung

im Werk

Bw/Pi Btl 1 Holzminden 03.11.06 Tieflader Bw

ANLAGE 8



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                                    Seite:   1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:      MASCHINENKANONEN
_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):        MK 20 mm

Nummer der
Kriegs-

waffenliste
32

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Behörde Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 17.03.06 5 - 5 Siehe Anla-

ge

BMWi ...../06 Herstellung selbst 17.03.06 - -

ANLAGE 9



Anlage

zum Kriegswaffenbuchblatt Maschinenkanonen MK 20 mm, KWL-Nr. 32, Seite 1,
lfd. - Nr. 1.

Am 17.03.2006 wurden auf der Grundlage der Herstellungsgenehmigung des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi).................. die nachfolgend aufgeführ-
ten Maschinenkanonen mit den Herstellungs-Nummern (Serial-Nummern)

1555
1556
1557
1558
1559

gefertigt.

.............................. ............................
Datum Unterschrift

............................

(KWKG-Verantwortlicher)
(Fertigungsleiter)



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                                     Seite:   1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:      KAMPFPANZER
_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):        LEOPARD II

Nummer der
Kriegs-

waffenliste
24

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Behörde Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 21.11.06 1 - 1 1711 genehmigungsfrei Erwerb Bw/Pz Gren Btl. 1 Höxter 21.11.06 Tieflader Bw

2 22.11.06 - 1 0 1711 genehmigungsfrei Demontage

in

KWL-Nr. 27, lfd. - Nr. 1

KWL-Nr. 28, lfd. - Nr. 1

22.11.06

- -

3 24.11.06 1 - 1 1711 genehmigungsfrei Remontage

aus

KWL-Nr. 27, lfd. - Nr. 2

KWL-Nr. 28, lfd. - Nr. 2

24.11.06 - -

ANLAGE 10



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                                    Seite:   1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:      FAHRGESTELLE FÜR DIE WAFFEN DER NUMMERN 24 UND 25
_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):       FAHRGESTELL KAMPFPANZER LEOPARD II

Nummer der
Kriegs-

waffenliste
27

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Behörde Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 22.11.06 1 - 1 1711 genehmigungsfrei Demontage aus KWL-Nr. 24, lfd.- Nr. 2 22.11.06 - -

2 24.11.06 - 1 0 1711 genehmigungsfrei Remontage in KWL-Nr. 24, lfd.- Nr. 3 24.11.06 - -

ANLAGE 11



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                                    Seite:   1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:     TÜRME FÜR KAMPFPANZER
_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):       TURM FÜR KAMPFPANZER LEOPARD II
                                                            MIT WAFFENANLAGE

Nummer der
Kriegs-

waffenliste
28

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Be-
hörde

Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 22.11.06 1 - 1 2400 genehmigungsfrei Demontage aus KWL-Nr. 24, lfd. - Nr. 2 22.11.06 - -

2 24.11.06 - 1 0 2400 genehmigungsfrei Remontage in KWL-Nr. 24, lfd. - Nr. 3 24.11.06 - -

ANLAGE 11 a



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2. DVO zum KWKG Seite:  1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:        KAMPFPANZER Nummer der
Kriegswaffen-
liste

Waffentyp (handelsübliche Bez.):          LEOPARD I 24

     Eintragung   Anzahl der
  beförderten
  Kriegswaffen

    Waffen-
   Nummer

      Genehmigung Befördert von:
Name u. Anschrift

Befördert an:
Name u. Anschrift

Beginn
der Be-
fördg.
(Da-
tum)

Be-
förd.-
mittel

Beför-
derer

Lfd. Nr. Datum Behörde Nummer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 14.03.05 1 1313 BMVg ...../05 Gerätedepot Bw Darmstadt Firma XY / Bonn 14.03.05 LKW Spedition Z

ANLAGE 12



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2. DVO zum KWKG Seite:   1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:       MINENJAGDBOOTE Nummer der
Kriegswaffen-
liste

Waffentyp (handelsübliche Bez.):         MINENJAGDBOOT KLASSE  332 20

     Eintragung   Anzahl der
  beförderten
  Kriegswaffen

    Waffen-
   Nummer

      Genehmigung Befördert von:
Name u. Anschrift

Befördert an:
Name u. Anschrift

Beginn
der Be-
fördg.
(Datum)

Beförd.-
mittel

Beförde-
rer

Lfd. Nr. Datum Behörde Nummer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 07.02.06 1 Nb. 15021 BMWi ..../06 Probefahrt 07.02.06 auf eige-

nem Kiel

Fa. Muster-

mann GmbH

2 08.02.06 1 Nb. 15021 BMWi ..../06 Probefahrt (mehrtägig) 08.02.06 auf eige-

nem Kiel

Fa. Muster-

mann GmbH

3 22.02.06 1 Nb. 15021 BMWi ..../06 Rückkehr von Probefahrt (mehrtägig) 21.02.06 auf eige-

nem Kiel

Fa. Muster-

mann GmbH

ANLAGE 13



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                                    Seite:   1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:    KAMPFPANZER
_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):      LEOPARD II

Nummer der
Kriegs-

waffenliste
24

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Behörde Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 02.11.06 2 - 2 4715

PT 11

genehmigungsfrei Erwerb Bw / Jg Btl. 5

(HIL GmbH / Bw)

02.11.06 LKW
Spedition Z/Bw

2 03.11.06 - 1 1 PT 11 genehmigungsfrei Überlassung im Werk Bw / Pi Btl. 1

(HIL GmbH / Bw)

03.11.06 LKW
Spedition Z/Bw

3 06.11.06 1 - 2 1520 BMVg .../06 Erwerb Bw / Pi Btl. 1 06.11.06 LKW Firma Muster-

mann

4 06.11.06 1 - 3 1521 genehmigungsfrei Erwerb Bw / Jg Btl. 5

(HIL GmbH / Bw)

06.11.06 LKW TRANSA/

Spedition Z/Bw

ANLAGE 14



Kriegswaffenbuchblatt gem. § 9 der 2.DVO zum KWKG                                                                                                                                    Seite:   1

Firma: Mustermann GmbH
            (Name / Anschrift)

Bezeichnung lt. Kriegswaffenliste:     KAMPFPANZER
_______________________________________________________________________________
Waffentyp (handelsübliche Bez.):      LEOPARD II

Nummer der
Kriegs-

waffenliste
24

Bestandsveränderung (Stück) Genehmigung Grund des
Zu- oder          Beförderung

Lfd.
Nr.

Tag der
Eintra-
gung Zugang Abgang Bestand

Waffen-
nummer

Be-
hörde

Nummer Abgangs

Hergestellt von:
Überlassen an:
Erworben von:
(Name, Anschrift)

Tag der
Bestands-
veränd./
Beförd.

Beförde-
rungsmittel

Beförderer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 07.03.06 2 - 2 5718/5711 BMWi ..../06 Erwerb .....ausl. Streitkraft 07.03.06 LKW Spedition X

2 08.03.06 - 1 1 5718 BMWi .../06 Überlassung .....ausl. Streitkraft 08.03.06 LKW Spedition X

3 15.03.06 - 1 0 5711 § 27 BWB-Bescheinigung vom

......

Empfängerland 15.03.06 LKW Spedition X

ANLAGE 15



Anlagenverzeichnis Belegnachweise

□ Anlage 1 Ô Frachtbrief (national)

□ Anlage 2 Ô Frachtbrief (international / CMR)

□ Anlage 3 Ô Großer Militärfrachtbrief (MFB) Schiene
(soweit noch ausgestellt)

□ Anlage 4 Ô Großer Militärfrachtbrief (MFB) Straße /
TRANSA GmbH
(soweit noch ausgestellt)

□ Anlage 5 Ô Lizenz / Erlaubnis nach dem GüKG

□ Anlage 6 Ô Air Waybill

□ Anlage 7 Ô Bill of lading

□ Anlage 8 Ô Übernahmebescheinigung Paketdienstleister

□ Anlage 9 Ô Fahrauftrag

□ Anlage 10 Ô Übergabebeleg Bundeswehr

□ Anlage 11 Ô Feststellungsbescheinigung zur
Demilitarisierung von Kriegswaffen

□ Anlage 12 Ô Frachtbrief HIL GmbH

□ Anlage 13 Ô Speditionsauftrag Bundeswehr
(gemäß BMWi-Merkblatt vom
 24.10.2006)





























Anlagenverzeichnis BMWi-Merkblätter

□ Anlage 1 Ô Merkblatt KWKG-rechtliche Behandlung
von Militärgütertransporten im Auftrag
der Bundeswehr vom 24.10.2006

□ Anlage 2 Ô Merkblatt zur Beförderung von Kriegs-
waffen im Bundesgebiet durch oder im
Auftrag ausländischer Streitkräfte vom
24.10.2006

□ Anlage 3 Ô Merkblatt zur Überlassung, zum Erwerb
und zur Beförderung von Kriegswaffen
innerhalb des Bundesgebietes vom
23.01.2001
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